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Unentschuldigte Fehlzeiten des Schülers / der Schülerin
[bookmark: Text5][bookmark: Text6]     , geb. am      
hier: Festsetzung einer zwangsweisen Zuführung gemäß § 41 Abs. 4 des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)


[bookmark: Text10]Sehr geehrte     , 

[bookmark: Text19]gemäß §64 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes (VwVG NW) setze ich das mit meiner Ordnungsverfügung vom       angedrohte Zwangsmittel des unmittelbaren Zwangs fest. - Vorname - wird nach § 41 Abs. 4 des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG) der Schule zwangsweise zugeführt.

Begründung:

[bookmark: Text20]Trotz meiner Aufforderung vom      , für einen regelmäßigen Schulbesuch zu sorgen, bleibt - Vorname - weiterhin ohne Entschuldigung dem Unterricht fern, so dass nunmehr die zwangsweise Zuführung erforderlich ist.

Die durch die zwangsweise Zuführung entstehenden Kosten sind von Ihnen zu tragen.

Rechtsbehelfsbelehrung:

[bookmark: Text16]     

[bookmark: _GoBack]Mit freundlichen Grüßen


